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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  

 

1. Geltungsbereich   

1.1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Soweit diese keine Regelungen enthalten, gilt 

das Gesetz. Entgegenstehenden oder zusätzlichen Bedingungen des Kunden wird widersprochen. Sie gelten nur, 

wenn wir uns schriftlich und ausdrücklich mit ihnen oder mit Teilen davon einverstanden erklärt haben. Unsere All-

gemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn unsere Lieferungen in Kenntnis entgegenstehender oder 

zusätzlicher Bedingungen des Kunden vorbehaltlos erbracht werden.  

1.2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffent-

lichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

1.3. Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Kunden. 

 

2. Angebot und Vertragsschluss  

 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als bindendes Angebot be-

zeichnet sind.  

 
2.2. Maßgeblich für den Auftrag ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Hat der Kunde Einwendungen gegen den 

Inhalt der Auftragsbestätigung, so nach Maßgabe der Auftragsbestätigung zustande. Wir behalten uns nach Ver-
tragsschluss folgende Änderungen vor, sofern dies für den Kunden zumutbar ist: 
 

 Produktänderungen im Zuge der ständigen Produktweiterentwicklung und -verbesserung; 
 geringfügige und unwesentliche Farb-,  Form-, Design-, Maß-, Gewichts- oder Mengenabweichungen; 
 handelsübliche Abweichungen. 

 

2.3 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 

ausdrücklich vereinbart wird. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen und Werbung beinhalten keine vertragsgemäß 

geschuldeten Beschaffenheitsangaben. 

 

2.4 Kommt es bei Vertragsschluss zu unverschuldeten Irrtümern unsererseits, so ist ein Schadensersatz gem. § 122 

BGB unsererseits ausgeschlossen. 

 

2.5 Die Übernahme des Beschaffungsrisikos auch bei Gattungsschulden sowie generell von Garantien im Sinne von § 

443 BGB bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung. 

 

2.6 An allen Angebots- und Vertragsunterlagen, insbesondere Entwürfen, Zeichnungen, Abbildungen etc. sowie Mus-

tern, Modellen und Prototypen, behalten wir uns sämtliche Rechte insoweit vor, als sie nicht nach Sinn und Zweck 

des Vertrages bzw. auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung dem Kunden eingeräumt werden. Angebotsunterlagen 

sowie Muster, Modelle und Prototypen sind uns auf unser Verlangen unverzüglich zurückzugeben, wenn uns der 

Auftrag nicht erteilt wird. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde diesbezüglich nicht geltend machen.  

 

3. Preise  

 

3.1. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Die Preise gelten ab Werk Birkenfeld und 

schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung, Zoll, sonstige Spesen und die gesetzliche MwSt. nicht ein.  
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3.2. Die Aufrechnung kann durch den Kunden nur mit unbestrittenen, anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Ge-

genforderungen erklärt werden. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als 

sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

 

4. Lieferung  

 

4.1. Von uns angegebene Lieferfristen sind unverbindlich, sofern sie nicht als verbindlich vereinbart wurden. Fixtermine 

sind als solche ausdrücklich zu vereinbaren. Der Kunde akzeptiert längere Lieferzeiten, wenn die bestellte Ware 

nicht vorrätig ist und wir gegenüber unseren Lieferanten längere Lieferzeiten akzeptieren müssen. Die Einhaltung 

von Lieferverpflichtungen, insbesondere Lieferterminen, setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung et-

waiger Mitwirkungspflichten des Kunden voraus. Für die Einhaltung der Lieferfrist ist der Zeitpunkt maßgebend, an 

dem die Lieferung unser Unternehmen verlässt.  

 

4.2. Lieferungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und für uns nicht voraussehbarer und nicht verschuldeter Ereig-

nisse, die uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, haben wir auch bei ver-

bindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Zu solchen Umständen zählen insbesondere berech-

tigte Arbeitskampfmaßnahmen (Streik und Aussperrungen); Betriebsstörungen; Rohstoffverknappung; Ausfall von 

Betriebs-, Hilfsstoffen und sonstigen Lieferteilen, insbesondere solchen, die aus der Volksrepublik China angeliefert 

werden. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen 

Anlaufzeit hinauszuschieben. Dauert die Behinderung länger als drei Monate, ist der Kunde nach einer angemes-

senen Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Können wir den Nachweis führen, dass die Verzö-

gerung von uns nicht zu vertreten ist, so steht dem Kunde ein Rücktrittsrecht nur zu, wenn dieser im Vertrag den 

Fortbestand seines Leistungsinteresses an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat (Fixgeschäft) oder er 

nachweist, dass auf Grund der Lieferverzögerung sein Leistungsinteresse weggefallen oder ihm die Aufrechterhal-

tung des Vertragsverhältnisses unzumutbar ist. Schadensersatzansprüche des Kunden sind in diesem Fall  ausge-

schlossen.  

 

4.3. Geraten wir in Lieferverzug, so beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit unsere Haftung hinsichtlich Schadenser-

satz statt der Leistung auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens. Hinsichtlich Schadenser-

satz wegen Verzögerung der Leistung beschränkt sich unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit – soweit keine 

wesentliche Vertragspflicht verletzt ist- für jede volle Woche Verzug auf eine pauschalierte Entschädigung in Höhe 

von 1 % , maximal jedoch auf 5 % des Lieferwertes desjenigen Teils der Lieferung, der nicht vertragsgemäß ge-

nutzt werden konnte. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines höheren Verzugsschadens vorbehalten. Dies setzt je-

doch voraus, dass eine uns gesetzte angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist. Diese Haftungsbeschränkung 

gilt nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde oder der Kunde aufgrund des von uns zu vertre-

tenden Lieferverzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung entfallen ist. 

 

4.4. Aus produktionstechnischen Gründen sind wir bei der Lieferung zu zumutbaren Abweichungen von plus/minus 10 % 

von der Bestellmenge befugt. Es erfolgt eine entsprechende Mehr- oder Minderberechnung. 

 

5. Zahlung  

 

5.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen innerhalb 30 Tagen netto zahlbar in Birkenfeld. Ist eine Zah-

lung nicht innerhalb von 30 Tagen jeweils nach Rechnungsdatum geleistet, kommt der Kunde ohne weitere Erklä-

rungen unsererseits in Verzug. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen betreffend die Folgen des Zahlungs-

verzugs. 
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5.2. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. 

 

5.3. Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zur Zahlung entgegengenommen. Dis-

kontspesen und sonstige Kosten sind vom Kunden zu tragen.  

 

6. Verpackung  

 

Mit Ausnahme von Euro-Paletten werden von uns Verpackungen grundsätzlich nicht zurückgenommen. Der Kunde 

ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.  

 

7. Gefahrübergang/Versendung  

 

7.1. Versand und Transport der Ware erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die Gefahr des zufälligen Unter-

gangs oder einer zufälligen Verschlechterung geht auf den Kunden über, sobald die Ware unser Werk verlässt. Dies 

gilt auch dann, wenn im Einzelfall frachtfreie Übersendung durch uns vereinbart ist. Eine Verschlechterung ist insbe-

sondere dann anzunehmen, wenn keine ordnungsgemäße Originalverpackung mehr gegeben ist oder die Original-

versiegelung entfernt wurde.  

 

7.2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der 

Versandbereitschaft auf den Kunden über.  

 

7.3. Wählen wir – ohne bestimmte Vorgabe des Kunden - die Versandart, den Weg oder die Versandperson aus, so haf-

ten wir nur für ein grobes Verschulden bei der betreffenden Auswahl.  

 

8. Mängelrügen  

 

8.1. Der Kunde ist verpflichtet, bei Entgegennahme oder Erhalt jede Lieferung unverzüglich zu untersuchen und erkenn-

bare Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich bei uns zu rügen. Versteckte Mängel müs-

sen unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich gerügt werden. Ansonsten gilt die Lieferung als genehmigt.  

 

8.2. Der Kunde ist verpflichtet, Nachweise für die Mängel zu sichern und uns Gelegenheit zur Überprüfung zu geben.  

 

9. Sachmängelhaftung, Verjährung  

 

9.1. Die in unseren Leistungsbeschreibungen aufgeführten Beschaffenheiten legen die Eigenschaften unserer Lieferun-

gen umfassend und abschließend fest. Die Beschreibungen unserer Lieferungen sind, sofern nicht ausdrücklich et-

was anderes bestimmt ist, Gegenstand von Beschaffenheitsvereinbarungen und nicht von Garantien oder Zusiche-

rungen. Erklärungen unsererseits in Zusammenhang mit diesem Vertrag enthalten im Zweifel keine Garantien oder 

Zusicherungen im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht.  

 
9.2. Mängelansprüche des Kunden bestehen nicht bei Lieferung von gebrauchter Ware.  

 
9.3. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 

und Rügeobliegenheiten nachgekommen ist.  
 

9.4. Mängelrechte bestehen nicht für vom Kunden beigestellte Teile, die entweder direkt vom Kunden kostenfrei an uns 
geliefert wurden oder durch uns bezahlt, aber dem Kunden von uns in Rechnung gestellt und vom Kunden direkt 
beim Dritten bestellt wurden. 

 
9.5. Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen übernommen: ungeeignete oder unsachgemäße 

Verwendung oder Bedienung, fehlerhafte Montage durch den Kunde oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte 
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oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch 
uns erfolgte Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Kunden oder Dritter.  

 
9.6. Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur 

Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung 
unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern.  

Wir können die Nacherfüllung auch verweigern, solange der Kunde seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in 

einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der erbrachten Leistung entspricht. Ersetzte Teile werden unser Ei-

gentum.  

 

9.7. Bei Unmöglichkeit oder Fehlschlagen der Nacherfüllung, schuldhafter oder unzumutbarer Verzögerung oder ernst-

hafter und endgültiger Verweigerung der Nacherfüllung durch uns oder Unzumutbarkeit der Nacherfüllung für den 

Kunden ist dieser nach seiner Wahl berechtigt, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen (Minderung) 

oder vom Vertrag zurückzutreten (Rücktritt). 

 

9.8. Die Ansprüche des Kunden auf Schadens- und Aufwendungsersatz, die mit Mängeln im Zusammenhang stehen, 

richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruchs nach Ziff. 10. 

 

9.9. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen – gleich aus welchem Rechtsgrund 

– mit Ausnahme der Lieferung von gebrauchten Waren - beträgt ein Jahr. Die Lieferungen von gebrauchter Ware er-

folgt in gebrauchtem Zustand und unter Ausschluss jedweder Haftung. 

 

10. Haftungsbeschränkung/Schadensersatz  
 

10.1. Wir haften 

1. ohne Einschränkung bei vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzungen unserer Geschäftsführung, lei-

tenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen; 

2. ohne Einschränkung bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; 

3. für Vorsatz und Fahrlässigkeit, wenn wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben; bei leichter Fahrlässig-

keit ist unsere Haftung dann jedoch auf Ersatz des vorhersehbaren vertragstypischen Schadens begrenzt; 

4. im Rahmen einer von uns übernommenen Garantie sowie uneingeschränkt, wenn wir einen Mangel arglistig 

verschwiegen haben; 

5. soweit nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Sachen verschuldensunabhängig für Tod, 

Körper- und Gesundheitsschäden oder Schäden an überwiegend privat genutzten Sachen gehaftet wird. 

6. bei Lieferverzug gemäss Ziffern 4.3 dieser Bedingungen. 

 

10.2  Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz gegen uns sind ohne Rücksicht auf ihre Rechtsnatur ausge-

schlossen. Dies betrifft auch Ansprüche aus außervertraglicher Haftung. 

 

10.3  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung unserer Arbeitnehmer, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

11.  Rechte an Know- How und Erfindungen 

 

Bei uns vorhandene bzw. während der Durchführung der mit uns abgeschlossenen Verträge gewonnene geheime, 

hochwertige und fortschrittliche Kenntnisse (Know-how) sowie Erfindungen und etwaige diesbezügliche gewerbliche 

Schutzrechte stehen – vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung bzw. der dem Kunden nach Sinn und Zweck des Ver-

tragsverhältnisses zustehenden Nutzung oder Verwendung der Liefergegenstände – allein uns zu.  

 

12. Eigentumsvorbehalt  



- 5 - 

 

12.1    Wir behalten uns das Eigentum an der Lieferung bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung 

mit dem Kunden vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderun-

gen gegenüber dem Kunden in laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt). Bei vertragswidrigem Verhal-

ten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zurückzunehmen. 

In der Zurücknahme der Vorbehaltsprodukte durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 

der Vorbehaltsprodukte zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden 

– abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.  

 

12.2    Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsprodukte im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns je-

doch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forde-

rungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Stellt der Kunde die 

Forderungen aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsprodukte in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kon-

tokorrentverhältnis ein, so ist die Kontokorrentforderung in Höhe des anerkannten Saldos abgetreten; gleiches gilt 

für den „kausalen“ Saldo im Falle der Insolvenz des Kunden. Zur Einziehung der abgetretenen Forderungen ist der 

Kunde auch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt – vor-

behaltlich der insolvenzrechtlichen Regelungen – hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen 

nicht einzuziehen, solange der Kunde seine Vertragspflichten nicht verletzt, insbesondere seinen Zahlungsver-

pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät sowie kein Antrag auf Eröffnung eines In-

solvenzverfahrens gestellt ist oder keine Zahlungseinstellung vorliegt. Sicherungsübereignung oder Verpfändung 

werden von der Veräußerungsbefugnis des Kunden nicht gedeckt.  

 

12.3    Bei Wegfall unserer Verpflichtung gemäß vorstehend Ziff. 12.2., die Forderungen nicht selbst einzuziehen, sind wir 

– vorbehaltlich der insolvenzrechtlichen Regelungen – berechtigt, 

  

• die Weiterveräußerungsbefugnis zu widerrufen und von unserem Rücknahme- und Verwertungsrecht nach 

Maßgabe von vorstehend Ziff. 6.1 Gebrauch zu machen und/oder 

• die Einziehungsermächtigung zu widerrufen und zu verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderun-

gen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-

terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 

12.4    Bei Beschädigung oder Abhandenkommen der Vorbehaltsprodukte sowie Besitz- und Wohnungswechsel hat uns 

der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Entsprechendes gilt bei Pfändungen oder sonstigen Eingrif-

fen Dritter, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-

richtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 

entstandenen Ausfall. Wird die Freigabe der Vorbehaltsprodukte ohne Prozess erreicht, können auch die dabei ent-

standenen Kosten dem Kunden angelastet werden, ebenso die Kosten der Rückschaffung der gepfändeten 

Vorbehaltsprodukte. 

 

12.5    Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsprodukte durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. 

Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte (Faktura-Endbetrag einschließ-

lich Mehrwertsteuer) zu den Werten der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung bzw. Umbil-

dung. Für die durch Verarbeitung bzw. Umbildung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vor-

behaltsprodukte. An der durch Verarbeitung bzw. Umbildung entstehenden Sache erhält der Kunde ein seinem 

Anwartschaftsrecht an den Vorbehaltsprodukten entsprechendes Anwartschaftsrecht eingeräumt. 
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12.6   Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder ver-

bunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte 

(Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den Werten der anderen vermischten oder verbundenen Ge-

genstände zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Erfolgt die Vermischung oder Verbindung in der Wei-

se, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteil-

mäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

 

12.7   Bei der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsprodukte nach Verarbeitung oder Umbildung tritt der Kunde seine 

Vergütungsansprüche in Höhe des Fakturaendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderungen be-

reits jetzt sicherungshalber an uns ab. Haben wir aufgrund der Verarbeitung bzw. Umbildung oder der Vermischung 

bzw. Verbindung der Vorbehaltsprodukte mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen nur Miteigentum ge-

mäß vorstehender Ziff. 6.5. oder 6.6. erworben, wird der Kaufpreisanspruch des Kunden nur im Verhältnis des von 

uns für die Vorbehaltsprodukte berechneten Endbetrages inklusive Mehrwertsteuer zu den Rechnungsendbeträgen 

der anderen, uns nicht gehörenden Gegenstände im Voraus an uns abgetreten. Im übrigen gelten für die im Voraus 

abgetretenen Forderungen die vorstehenden Ziff. 6.2. bis 6.4. entsprechend.  

 

12.8   Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach ausländischem Recht, in dessen Bereich sich unsere Vorbe-

haltsprodukte befinden, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt und der Abtretung in diesem Rechtsge-

biet entsprechende Sicherung als vereinbart. Ist zur Entstehung solcher Rechte die Mitwirkung des Kunden erfor-

derlich, so ist er auf unsere Anforderung hin verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Begründung und Er-

haltung solcher Rechte notwendig sind.  

 

12.9   Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte pfleglich zu behandeln und auf seine Kosten instand zu halten; 

der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte auf seine Kosten zu unseren Gunsten ausreichend 

zum Neuwert gegen Diebstahl, Raub, Einbruch, Feuer- und Wasserschaden zu versichern. Der Kunde tritt alle sich 

hieraus ergebenden Versicherungsansprüche hinsichtlich der Vorbehaltsprodukte schon jetzt an uns ab. Wir neh-

men die Abtretung an.  

12.10 Darüber hinaus bleibt uns die Geltendmachung unserer Erfüllungs- bzw. Schadensersatzansprüche vorbehalten. 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der 

realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl 

der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  

 

13.  Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Re cht  

 

13.1 Erfüllungsort für die sich aus einem Auftrag ergebenden Ansprüche, insbesondere für Lieferung und Zahlung ist 

für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens.  

 
13.2 Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öf-

fentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Verpflichtungen aus und in Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis – auch für Wechsel- und Schecksachen – unser Geschäftssitz oder nach unserer Wahl 
auch der Sitz des Kunden. Vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch gegenüber Kunden mit Sitz im 
Ausland.  

 

 
13.3 Für alle Rechte und Pflichten aus und in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis kommt ausschließlich und 

ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche Regelungen das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts (CISG: Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf vom 11.04.1980) zur Anwendung.  

 
13.4  Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeine Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 

Vereinbarungen zwischen uns und dem Kunden unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit al-
ler sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.  


